
Öffentliche Sitzung 
 
 

Auszug aus der Niederschrift der 3. Sitzung des 
Jugendhilfeausschusses der Stadt Meckenheim vom 

30.06.2010 
 
 
13 Dienstanweisung zum Umgang mit Kindeswohlgefährdungen 

gem. § 8a SGB VIII 
V/2010/00924 

 
Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Dienstanweisung zur Kenntnis. 
 
 
 
Beschluss: Einstimmig 

Ja-Stimmen 13  Nein-Stimmen 00  Enthaltung 00  Befangen 00   
  
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sozialen Dienstes des Jugendamtes der Stadt 
Meckenheim stellen sich vor. 
Im Anschluss wird anhand eines Fallbeispieles aufgezeigt, wie die Jugendhilfe der Stadt 
Meckenheim mit der „Meldung einer Kindeswohlgefährdung“ umgeht. 
 
 
 
 
Meckenheim, den 29.07.2010 
 
 
 
Angela Hürter  
Schriftführerin  
 

 
 
 


